
 

Samtgemeinde Horneburg, Lange Straße 47/49, 21640 Horneburg 

 

Fachbereich 3  
- Bauen und Umwelt - 

 

 Auskunft erteilt: Frau Schaller 

 Zimmer: EG 15 

  Durchwahl: 04163 8079-39 

  Telefax: 04163 8079-77 

  E-Mail: schaller@horneburg.de  

 Mein Zeichen: FB3 

 Datum: 25. Januar 2024 

_          
Bekanntmachung 

 
6. Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der  

Samtgemeinde Horneburg 

 

Präambel 

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 

17.12.2010 (Nds.GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) und den Bestimmungen des Gesetzes über das Leichen-, 

Bestattungs- und Friedhofswesens (BestattG) in der ab dem 01.01.2019 geltenden Fassung 

vom 20.06.2018 (Nds. GVBI S 117) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in seiner Sit-

zung am 29.11.2023 folgende 6. Änderung der Satzung vom 18.06.2003 beschlossen: 

 

§ 1 

§ 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Das Wort „Nds.“ wird ersatzlos gestrichen. 

 

§ 11 a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Das Wort „Anonymgräber“ wird durch die Worte „Anonyme Grabstätten“ ersetzt. 

 

§ 12 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz: 

Eine Umgestaltung auf dem Neuen Friedhof erfolgt durch folgende Vergabe von Nutzungs-

rechten: 

1. Urnengrabstätten unter Bäumen (§ 16 b) 

2. Anonyme Grabstätten (§ 14) 

3. Sarggrabstätten (§ 12) und Urnengrabstätten § 13) 
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Auf den bisher bestehenden Sarg- und Urnengrabstätten dürfen die Bestattungen weiterhin 

in Form von Sarg- bzw. Urnenbestattungen – bis zum Ablauf der Nutzungs-/Verlängerungs-

zeit – erfolgen. 

 

§ 14 wird wie folgt geändert: 

Die Überschrift wird von „Anonymgräber“ in „Anonyme Grabstätten“ geändert. 

In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Anonymgräber“ durch die Worte „Anonyme Grabstätten“ er-

setzt. 

In Abs. 3 wird das Wort „Anonymgräbern“ durch die Worte „anonymen Grabstätten“ ersetzt. 

 

§ 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Die Grabplatte darf eine Größe von 40 x 40 cm und eine Stärke von 12 cm nicht über-

schreiten und ist bündig in die Rasenfläche einzulassen. Im Übrigen gelten § 18 Abs. 1, 3 

und 4 sowie § 19. 

 

§ 16 a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Das Wort „Grabstätten“ wird durch das Wort „Sarggrabstätten“ ersetzt. 

 

§ 16 b erhält folgende Fassung: 

Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Urnengrabstätten an Bäumen sind Gräber für Urnenbeisetzungen in naher Umgebung eines 

dafür vorgesehenen Baumes auf den Friedhöfen - derzeit nur auf dem Neuen Friedhof - der 

Samtgemeinde Horneburg.  

 

In Abs. 2 werden die Worte „einen Gedenkstein“ durch die Worte „eine Grabplatte (§ 16 Abs. 

3) ersetzt. 

 

Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Das Schmücken der Grabstellen durch Vasen, Gestecke oder anderem Grabschmuck ist 

nicht gestattet. Trotzdem abgelegter oder abgestellter Grabschmuck wird spätestens beim 

nächsten Mähtermin entsorgt. 

Für die gesamte Fläche ist am Baum eine Ablagefläche für Grabschmuck vorhanden.  

 

§18a wird ergänzt und erhält folgende Fassung:  

Verwendung von Natursteinen 

(1) Natursteine dürfen auf den Friedhöfen der Samtgemeinde Horneburg nur verwendet wer-

den, wenn  
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1. glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder hergestellt 

wurden, in dem das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 

Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 

1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten wird,  

oder 

2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt.  

(2) Welche Staaten und Gebiete die satzungsgemäßen Voraussetzungen nach Absatz 1 

Nummer 1 erfüllen, ist durch Auslegung zu ermitteln. Die Staaten und Gebiete sind § 13a 

Abs. 2 BestattG zu entnehmen. 

Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die in einen der in § 13a Abs. 2 Be-

stattG genannten Staat oder das Gebiet zuvor aus einem Drittland importiert worden sind, in 

dem das in Absatz 1 Nr. 1 genannte Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist eine dahin-

gehende Erklärung abzugeben.  

(3) Als Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ein Zertifikat einer der nachfolgenden Organi-

sationen:  

1. Fair Stone 

2. IGEP 

3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN 

4. Xertifix  

Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Vereinigung im Sinne des § 13 a 

Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) 

setzt [in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung] voraus, dass die erklärende Stelle  

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Übereinkommens 

über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen 

der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 

2002, BGBl. II S. 2352) verfügt,  

2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit Steinen beteiligt 

ist,  

3. ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleichwertigen Erklärung dokumen-

tiert und die Dokumentation auf Anforderung des Friedhofsträgers zur Einsichtnahme bereit-

stellt,  

4. erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von Kinderarbeit durch unan-

gekündigte Kontrollen im Herstellungsstaat vergewissert hat.  

(4) Für die Glaubhaftmachung und das Vorlegen von Nachweisen können die in § 26 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) genannten Beweismittel verwendet werden. Die 

Glaubhaftmachung ist auch durch eine in § 27 VwVfG geregelte Versicherung an Eides Statt 

möglich; verlangt werden darf deren Vorlage mangels einer gesetzlichen Regelung nicht.  

(5) Für die abzugebende Erklärung ist das als Anlage beigefügte [vom Niedersächsischen 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bereitgestellte] Muster „Erklärung 

über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ zu verwenden. 
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§ 25 erhält folgende Gliederung: 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab 

oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. Die Öffnung des 

Sarges während der Bestattungsfeierlichkeiten ist nicht zulässig.  

(2) Bei anonymen Beisetzungen ist eine Trauerfeier am Grab nicht möglich. 

 

§ 29 erhält folgende Fassung: 

Das Wort „Nds.“ wird ersatzlos gestrichen. 

 

§ 2 

§ 30 erhält folgende Fassung: 

Die Änderungen treten zum 01.02.2024 in Kraft. 

 

Horneburg, 25.01.2024 

       Samtgemeinde Horneburg 

       Der Samtgemeindebürgermeister 

       In Vertretung 

   

 

        Courtault 

 
 
 
 
 
Aufzuhängen am: 31.01.2024 
Abzunehmen am: 16.02.2024 
 
 
 


